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A n l a s s  f ü r  d i e  A u f  s t e l l u n g  d e s  B e b a u u n g s p l a n e s
Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes Sondergebiet 'Solar' in Creglingen- Frauental, sowie die
Aufstellung der örtlichen Bauvorschrifren, ist das Bauvorhaben zur Aufstellung von Photovoltaik- Modulen. Der
Bebauungsplan schafft die nötige Rechtsgrundlage für die Bebauung.

2  A b g r e n z u n g  u n d  B e s c h r e i b u n g  d e s  G e b i e t e s
Das Plangebiet liegt südöstlich von Frauental direkt an der
Kreisstraße 2894. Detzeil wird die Fläche voMiegend
ackerbaulich genutzt. Die cröße des Plangebiets beträgt
5,1 ha. Es handelt sich hierbei um das Flurstück 40.

3  Ü b e r g e o r d n e t e  P l a n u n g e n
3 . 1  R e g  i o n a l p l a n
Das Sondergebiet 'Solar' ist im Regionatptan 2020 nicht als
Sondergebiet dargestellt. Der Planbereich ist als
Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft dargestellt.

Die Teilfortschreibung Fotovoltaik des Regionalplanes
Heilbronn-Franken 2020 ist seit dem 05.04.2010
rechtskräftig.

Auf dem Gemeindegebiet der Stadt Creglingen ist kein
Vorbehaltsgebiet für die Errichtung von
regionalbedeutsamen Fotovoltaik-Freiflächenanlagen
vorgesehen.
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3 . 2  F  l ä c h e  n  n u t z u  n g s p l a n
lm rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt
Creglingen ist das geplante Sondergebiet 'Solar' 

in
Frauental nicht enthalten.

Der FIächennutzungsplan wird parallel im Zuge der 2.
Anderung gem. 58 (3) BaUGB dahingehend angepaßt.

4  S c h u t z g e b i e t e , g e s c h ü t z t e B i o t o p e
Näturschutzgebiete, Naturdenkmale, Natura2000- Gebiete sowie Überschwemmungsgebiete sind von der
Planung nicht betroffen.

Das Plangebiet grenzt an das Landschaftsschutzgebiet Creglingen an.

5  A l t l a s t
lm Plangebiet sind keine Altablagerungen bekannt. Sollte dennoch bei Erdarbeiten belasteter Boden angetroffen
werden, so ist unverzüglich das Umweltschutzamt im Landratsamt Main-Tauber-Kreis zu benachrichtigen und die
Arbeiten im betroffenen Bereich einzustellen.

6  V e r -  u n d  E n t s o r g u n g /  E r s c h l i e ß u n g
Das Plangebiet wird von keiner Ver- und Entsorgungsanlage durchschnitten. Die Anlage kommt zwischen der
Kreisstraße und einem Feldweg zu l iegen und kann von diesem Feldweg problemlos erreicht werden.

Der Vorhabenträger übernimmt sämtliche Erschließungsarbeiten und -kosten. Des Weiteren ist er verpfl ichtet,
nach Aufgabe der Pv-Nutzung die Anlage zurückzubauen in die ursprüngliche Nutzfläche sowie sämtliche
bauliche Konstruktionsteile einschließlich ihrer Fundamente zu entfernen.
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DerBebauungsp|anregeltdiemaximaleModu|HöhesowiedieGebäude-undWandhöhendernotwendigen
BetriebsgebäudeundAn|agenbezogenaufdasnatür|icheGe|ändeamBaukörpersowiedieüberbaubaren
Grundstücksflächen.

Dassondergebietwi rdalse infacherBebauungsp|an(s30Abs.3.BauGB)def in ier t .Daern ichta l ledelJüre jnen
quatifizierten Bebauungsplan no*LnO-ig"n- i;"i"Ltzü-ngen enthält, es iehlt die Festsetzung der öffentlichen

Verkehrsflächen.

lm Geltungsbereich ist ein vorhaben somit nur dann zulässig, wenn es die Festsetzungen des Bebauungsplanes

änt"pil"nt""nJ g"gunüber S 35 guröB iÄrß"no"ruich) durch;etzt und öffentliche Belange nicht entgegenstehen.

Dem Interessenkonflikt zwischen der Ausweisung eines Sondergebietes und der Eingriffe in Natur und

tandschaft soll durch folgende Maßnahmen abgeholfen werden:

-An|agedesgesamtenP|angebietesalsextensivgenutztesDauergrünland,auchunterdenModu|en '
- Minimierung der BodenversielJrr"g"" äri;h g"ii"ge Festleguni der überbaubaren Grundstücksfläche mit

maximal 250m'�
Beorenzunq der Höhenentwicklung der geplanten Solar-Module und Betriebsgebäude

Be!renzung des Reflexionsgrades auf 9%
trai,iimierunö der Bodeninansprucnnähme durch das verbot von Fundamenten, die solar-Module sind im
' Rammverfahren' zu erstellen

S  t ä  d  t e  b  a  u  l i c  h  e  r  E  n  t w  u  r f

P  l a  n  u  n  g  s  r e  c  h  t  l i c  h  e  F  e s t s  e t z  u  n  g  e  n

8 . 1  E r l ä u t e r u n g e n  z u r  A r t  d e r

lm oesamten Planbereich wird ein sonstiges
freisiehende Solar-Module ohne Fundamente
sonstige Betriebsgebäude und -anlagen.

b a u  l i c h e n  N u t z u n g

Sondergebiet nach 511 BauNVO ausgewiesen Zulässig sind
sowie notwendige Wechselrichterstationen, Transformatoren'

8 . 2  E r l ä u t e r u n g e n  z u m  M a ß  d e r  b a u l i c h e n  N u t z u n g

Die Festsetzung der maximalen Höhe der Solar-Module von 3m' die maximale Wandhöhe von 3'5m

ma*imate ceuäuaehöhe der Betriebsanlagen von s'om bezogen auf das natürliche Gelände

Höhenentvvicklung der Solar-Module und Gebäude begrenzen

Betriebsgebäude, Transformatoren sowie notwendige Nebenanlagen dürfen im gesamten Plangebiet insgesamt

maximal 250m'� Fläche beanspruchen

8.3  Pf la  nzg  e  bo t

Um zu vermeiden, dass mit chemrschen Mitteln der Boden unter den Modulen freigehalten wird, bezieht sich das

Fii;;rö"i;;i;;" gesamte etangäblet,'ärin upter o"n Moduten, und ist als extensiv genutztes Dauergrünland

anzulegen.

und die
soll die
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8 . 4  R ü c k b a u v e r p f l i c h t u n g  u n d z e i t l i c h e  B e g r e n z u n g
Die Stadt Creglingen möchte, um die Iandwirtschaftlichen Böden nicht dauerhafr zu beanspruchen eine
Rückbauverpfl ichtung und eine befristete Nutzung. Die Zulässigkeit der baulichen Nutzung beschränkt sich auf
den tatsächlichen Anlagenbetrieb. Über einen Vertrag kann die Stadt Creglingen die Verpflichtung zum Rückbau
der Anlage (Fotovoltaikanlage, Zäune und sonstige Anlagen) vereinbaren. Nach Rückbau ist eine
landwirtschaftliche Nutzung wieder möglich.

Ö  r t  l i c  h  e  B  a  u  v  o  r s  c  h  r  i f  t e  n
Um in das Landschafrsbild in einem möglichst geringen Umfang einzugreifen ist die Gestaltung der Solarmodule
und Außenanlagen wie folgt festgesetzt: Solarmodule mit einem Reflexionsgrad von maximal 9% sind zulässig.
Gebäude- oder Betriebsanlagen mit einer Wandhöhe über 1 ,80m sind mit einer Holzverkleidung und mit einem
mit roten Ziegeln gedeckten Satteldach zu errichten. Desweiteren sind Einfriedungen bis zu einer maximalen
Höhe von 2,5m zulässig. Diese sind als transparente Metall- oder Maschendrahtzäune auszuführen. Damit die
großflächige Anlage kein unüberwindbares Hindernis für kleinere Tiere darstellt, ist die Umzäunung mit einer
Bodenfreiheit von 25cm umzusetzer

1 0  |  m  m  i  s  s  i  o  n  s  s  c  h  u  t  z
Das geplante Sondergebiet 'Solar' ist nach $11 BauNVO festgeselzt. Mit Immissionsauswirkung ist nicht zu
recnnen.

1 1  U  m  w e  l t v  e  r t  r ä  g  l i c  h  k e  i t s  p  r  ü  f  u  n  g
Eine UVP-Pflicht l iegt nicht vor, da die zu install ierende Leistung weniger als 50NIW beträgt.

1 2  A r t e n s c h u t z  -  G u t a c h t e r l i c h e s  F a z i t
Für die Arten des Anhangs lV der FFH- Richtl inie sowie europäische Vogelarten gem. Art.1 der
Vogelschutzrichtl inie werden die Verbotstatbestände des S42 Abs.1 i.V.m. Abs.5 BNatschG unter der
Voraussetzung nicht erfüllt, dass vorgezogene lvlaßnahmen zum Schutz der Feldlerche durchgeführt werden.

Von dem geplanten Vorhaben sind ansonsten keine weiteren Auswirkungen auf den Erhaltungszustand
geschützter Arten auf lokaler und regionaler Ebene zu eMarten.

Für mehrere Brutvogelarten stellt die Ackerfläche ein Nahrungsangebot zur Verfügung. Mit dem Wegfall dieses
Nahrungsangebots entsteht für keine A.t eine Existenz bedrohende Situation, da das Umfeld auch den
Anforderungen der Nahrungsgäste Rechnung trägt und eine deutlich hochwertigere ökologische Ausprägung
besitzt.

Anderweitig zumutbare Alternativen in Form von Standortalternativen und technischen Alternativen, die zu etner
geringeren Betroffenheit geschützter Tier- und Pflanzenarten führen würden, sind nicht ersichtlich.
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1 3  U m w e l t b e r i c h t  m i t  E i n g r i f f  s r e g e l u n g
1 3 . 1  E i n  l e i t u  n g
'13.1.1 Gesetzesgrundlage
Gemäß S 2 Abs. 4 Satz 'l BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen für die Belange des Umwettschutzes
eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen und erheblichen Umweltauswirkungen in einem
Umweltbericht beschrieben werden.

Gemäß Art 4 SUP-RL wird bei Plänen innerhalb einer Programmhierarchie (von der Landesplanung bis zum
Bebauungsplan) die vermeidung von Mehrfachprüfungen angestrebt. Die umwertprüfung, sowie dei
umweltbericht, sollen jeweils den aktuellen Planungsstand, Inhalt und Detaillierungsgrad ermitteln und bewerten.
Für den Bebauungsplan Sondergebiet 'solar' wurde im Rahmen der bisherigen kommunalen planungen noch
keine Umweltprüfung durchgeführt.

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinanoergerechl abzuwägen (S 1 (6) BauGB). Hierbei ist auch die Vermeidung und der Ausgleich der zu erwartenden
tlngrrtte rn Natur und Landschafr (Eingriffsregelung nach dem BNatschc) zu berücksichtigen (S 1a (2) 2 BaucB).

13.1.2 Screening / Scoping / Standort
Entsprechend Art. 3(2) sUP-RL (Europäische Richtlinie zur Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter pläne
und Programme) ist für arre präne der Bereiche Raumordnung oder Bodennutzung eine umwertprüfung
notwendig. Ftir den Bebauungsplan Sondergebiet 'Solar' ist ein Umweltbericht irngeeigneten Umfang-notwenorg.
Eine Ausnahme nach S 13 BauGB liegt nicht vor.

Der Bebauungsplan umfasst ein 5,1ha großes Plangebiet südöstlich von Frauental. Die planfläche wird derzeit
als Ackemäche genutzt.

Das Plangebiet wird geprägt von intensiv genutzten Ackerflächen. Die Erstellung des Umweltberichtes wird für
den räumlichen verfahrensbereich des Bebauungsplanes vorgenommen. Mit erheblichen Umweltauswirkungen
außerhalb des Plangebietes ist nicht zu rechnen. Die Abgrenzung der umwertprüfung entspricht dem
Geltungsbereich des Bebauungsplanes.

Die Fernwirkung der Solarmodule und die damit einhergehende Auswirkung auf das Landschaftsbild werden rm
vorliegenden Umweltbericht behandelt.

13.1.3 Inhalt und Ziele der planung
Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplanes sondergebiet'solar' Frauental, sowie die Aufstellung der
örtlichen Bauvorschriften, ist das Bauvorhaben zur Aufstellung von photovoltaik-Modulen. Der Bebauringsplan
schafft die notwendige Rechtsgrundlage für die Bebauung.

13.1.4 Ziele des Umweltschutzes
Das Plangeblet wird sich von einer intensiv genutzten Ackemäche zu einem sondergebjet 'solar' mit einer senrgeringen Versiegelung entwickeln. Die Aufständerung der Solar-Module ist im Rammverfahren durchzuführen.
durch diese Festsetzung entsteht ein sehr geringer Eingriff in das schutzgut 'Boden.. Eine versieg
lediglich durch wechserrichterstationen, Transformatoren, sonstige Betriebsgebäude und -anragen

Die wesentlichsten Eingriffe wird unter den schutzgütern das schutzgut'Landschafrsbird.
ein Ziel, die Eingriffe in das Landschafrsbild zu minimieren.
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1 3 . 2  S c h u t z g u t  L a n d s c h a f t s b i l d
Der Eingriff in das Schutzgut Landschaftsbild wird durch das großflächig ausgewiesene Pflanzgebot, die
Festsetzung des Refexionsgrades und die Höhenbeschränkung der lvlodule und Betriebsgebäude stark minimiert.

Von der Kreisstraße und der Ortschaft Frauental ist das Plangebiet aufgrund der Einrahmung mit einheimischen
Sträuchern nicht einsehbar.

{  3 . 3  S c h u t z g u t  B o d e n
Das Schutzgut Boden wurde durch seine erstmalige überplanung in seiner Leistungsfähigkeit und
Schutzbedürftigkeit beeinflusst. Hierbei erfuhr das Schutzgut Boden teilweise folgende Eingriffe:

Le istu n g sfä h ig ke it des Bodens:

. Verlust - Ausgleichskörper im Wasserkreislauf

. Verlust - Filter und Puffer für Schadstoffe

. Verlust - Standort für natürliche Vegetation

. Verlust - Standort für Kulturpflanzen

Datengrundlage der Bewertung sind die'Flur- und Schätzungskarte' erhalten vom Landratsamt Main-Tauber-
Kreis.

Für das Plangebiet werden folgende Werte der Bodenschätzung angegeben:

Das Schutzgut Boden wird durch die Planung positiv beeinflusst. Ein Bodenverlust durch Versiegelung wird in
sehr geringem Umfang (0,49%) eintreten. Ein Funktionsverlust des Bodens äufgrund einer Verdichtung und
aufgrund von Nähr- und Schadstoffeinträgen ist nicht zu erwarten. Der Eingriff auf das Schutzgut Boden wird
insbesondere durch die Festsetzung die Solar-l\ilodule mittels Aufständerung im Rammverfahren zu erstetlen,
sehr gering gehalten.

Während des Baubetriebes ist mit massiven Bodenverdichtungen durch den Einsatz schwerer Maschinen zu
rechnen. Somit sind zur Vermeidung von Bodenverdichtungen Baggermatratzen zu verlegen und/oder die
Flächen mit keftenbetriebenen Fahrzeugen zu befahren.

Sollten temporäre Baustraßen verlegt werden, sind diese nach Abschluss der Baumaßnahme in den
ursprünglichen Zustand zu versetzen. Verdichtete Bodenbereiche sind in der gesamten Tiefe wieder
aufzulockern. Dies gilt für alle vorübergehend beanspruchten Flächen (2. B. Materiallagerflächen).

1 3 . 4  S c h u t z g u t  K l i m a
Die geplanten Solar-Module und Gebäude können eine minimale Verschlechterung des Kleinklimas bewirken.
Der Eingriff auf das Schutzgut Klima wird insbesondere durch die festgesetzten Pflanzgebote sehr gering
gehalten, da sich die Gehölzpflanzungen mittel- und langfristig positiv auf das Kleinklima auswirken. Aufgrund der
Festsetzung der maximalen Höhenentwicklung der Solar-Module und der Gebäude im Planbereich werden kerne
negativen Auswirkungen hinsichtl ich der Windverwirbelungen eMartet.

. 5  B i o t o p b e w e r t u  n g
Biotopbewertung werden nach dem Vorsorgeprinzip alle die Flächen bewertet, die durch die
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einen Einoriff erfahren können.
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13.5.1 Bewertungsgrundlagefür Biotope
Die Wertklassen in der nachstehenden Tabelle leiten sich aus folgenden Kriterien für die Einstufung von

Biotoptypen ab:

. Vielfalt an biotoptypischen Arten für das Auftreten oder die Konzeption verschiedener Elemente und
Erscheinungsformen in einer abgegrenzten Einheit

. Seltenheit als quatitatives Kriteiium in Bezug auf Verbreitung zahlenmäßiger Vorkommen oder zeitlicher
Entwicklungen einer Erscheinungsform, insbesondere "Rote-Liste-Arten"

. Natürlichkeit für den Grad und die Entstehung anthropogener störungen und Belastungen

. glLä-bfgglg- uls Verringerung des Vorkommens von Tieren und Pflanzen im Vergleich zur Norm

. [iIJIIETict'teit enhrveder durch menschliche Eingriffe nicht herstellbare oder in der Natur in absehbarer
Zeit nicht regenerierbare Erscheinungsformen, z.B. Wälder

. vollkommenheit als quantitatives Kriterium in Bezug auf die optimale Ausprägung erner
Erscheinungsform innerhalb einer Variationsbreite

. Reoräsenlanz für das Vorkommen und den Zustand eines Merkmals oder einer Erscheinungsform im
Vergleich zum Gesamtvorkommen

.  S t ruk ture l l -v isue l le  V ie l fa l t  fü r  d ie  op t ima le  Landschaf ts raumentw ick lung

Biotoptypen

Versiegelte Fläche

Wassergebundene Decke, Pfl asterfl äche

Begrünte Dachfläche, Rasengitterfläche, übererdete Tiefgarage

Verkehrsgrün

Baumpflanzung in Verkehrsstraßen

Verkehrsgrün mit Baumpfl anzungen, Alleen

Einzelbaum, Baumgruppen

Garten-/Grünflächen in Industrie- und

Gartenflächen (privat)

Kleingartenanlage

Baumschule, Obstplantage

lntensiv bewirtschaftete Ackerfl äche

Extensiv bewirtschaftete Ackerfl äche

Intensive Grünlandnutzung

lntensive Grünlandnutzung mit Tendenz zur Extensivierung

Pflanzgebot (Feldhecken und Streuobst)

Extensive Grünlandnutzung

Brachfl äche/Sukzessionsfl äche -artenreich - natürlich

Streuobstwiese

Naturnaher Wald mit UnteMuchs

Laub-Mischwald, Laub-Nadel-Mischwald

Nadelwald

Feldgehölz, Hecken, stufiger Waldrand

Fischereirechtlich genutzter Teich, Freizeitgewässer

Unbelastetes mit Ufersaum

Wertfaktor

0,0

0 , 1

0,2

0,2

o,2
0,3

0,6

0,3

o,4
0,4

0,4

0,3

0,6

0,4

0,5

0,6

0,7

0,6

0,9

0,9

0,8

0,5

0,8

0,3

0,9

Besonders geschützte Biotope nach S 32 NatSchG 1 , 0
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13.5.2 Biotopwertberechnung

Erfassung und Auswertung der Biotoptypen und Biotopplanung

{rf

Summen: 51.462

Summen: 51.462 26.663

Die Anlage des extensiv genutzten Dauergrünlands der Sonderbaufläche, auch unter den Solarmodulen, wuroe
mit 0,4 Biotoppunkten (Grünlandansaat) angenommen, da sich im Laufe der Zeit standorftypische Wildgräser und
-kräuter ansiedeln werden.

Aus der Biotoptypenbewertung und der Auswertung der Biotopplanung ergibt sich ein überschuss in der
Bilanzwertung von 11.224 Punkten. Der Eingriff konnte somit im Plangebiet vollständig ausgeglichen werden.

*i

B i otop be sto n dsd uf n o h m e vor de m Ei n g riff

B i otop besto nd sa ufn o h me n oc h d e m Ei n g riff
B Fläche in

Sondergebietsfl äche/Pf lanzgebot 0,4 29.717 11 .887
Pfl anzgebot (Pfg1 ) Feldhecke 0,6 2.699 1 . 6 1 9
Pfl anzgebot (Pfg2) extensive Grünlandnutzung o,7 18.796 13.157
max. versiegelte Fläche 0,0 25Q 0

i"i 10

\
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13.5.3 PlaninterneKompensationsmaßnahmen

DieFestse tzunge iner lück igenRande ingrünungsowied ieAn lagea lsDauergrün tandunddasgroßf läch ige
pflanzgebot im Norden der Anlage bitden einen pufter zur offenen Landschaft DieAnlage der Grünflächen, auch

unter den Solar-Modulen, ist im Ausgleich für die Schutzgüter berücksichtigt'

Einqriffsreqelunq. auch i S.v Q42 Abs 5 BNatSchG):

DurchdenBebauungsplan,'solarFrauenta|..könnenBrutplätzederFe|dlercheaufderlandwirtschaft| ich
genutzten Fläche potentiell zerstört bzw. gemindert werden. Aufgrund dessen ist eine Ausnahmegenehmrgung

iach $ 43 Abs. A öatz I trtr. 5 BNatSchG nur dann nicht erforderlich' wenn vorgezogene Maßnahmen

durchgeführt werden.

D ieseMaßnahmenmüssene inen |oka |enundfunk t iona |enBeZugauf i l , /e isen .DaShe iß tbe iderBet ro f fenhe i tder
ArtFeld|erche,esmussenexens|VestrukturengeschaffenWerden,damitdieVorhandenenLebenSräumebesser
genutzt werden können und sich der Zustand der tokalen Population nach Durchführung des Eingriffes nichl

verschlechtert. Zu diesem Zweck sollen in der im nördlichen Bereich festgesetzten Pflanzgebotsfläche als

AuSg|e ich fürd ieFe ld Ie rche2.3BrachSt re i fenmi te inerGrößevon jewe i ls5mxlomangeIegtWerden 'D iese
Streifen sollten sich idealer Weise im mittleren Bereich der Pflanzgebotsfläche befinden Auf dieser Fläche muss

unbedingt auf die Behandlung mit Pflanzenschutzmitteln verzichtet werden

1  3 . 6  V e r m e i d u n g s -  u n d  M i n i m i e r u n g s g e b o t

Die stadt creglingen möchte mrt der Ausweisung eines sondergebietes 
'solar' die Nutzung der sonnenenergie

im Gemeindelebiet ermöglichen. Neben der Nutzung der sonnenenergie im Außenbereich strebt die stadt

Creglingen ebinfalls eine vorrangige Nutzung der Solarenergie im Bereich der bestehenden Siedlungsflächen an

Ein Eingriff in Natur und Landschaft ist aufgrund der Aufwertung des schutzgutes 
'Pflanzen und Tiere' und der

Nutzun! von regenerativer Energien nicht vorhanden D h den Belangen des Naturschutzes und der

Landschaftspfl ege wurde ausreichend Rechnung getragen'

1 3 . 7  P r ü f e n  v o n  P l a n u n g s a l t e r n a t i v e n

Die Fläche wurde aufgrund der günstigen Topographie, der geringen Einsehbarkeit, und der verfügbarkeit

bevorzugl.

1 3 . 8  Z u s a m m e n f a s s u n g  U m w e l t b e r i c h t

ESiStgep lan t ,e ineSonderbauf |äche.So|ar .mi te inerF |ächevon5, lhazuers te I len 'Dabe ihande l teSs ichum
intensiv genutzte Ackerflächen, dle zur Sonderbaufläche umgenutzt werden Bei der Bebauung werden ca 0'49%

durch Betriebsgebäude versiegelt.

Das Gebiet grenzt an das Landschaftsschutzgebiet creglingen an, beeinträchtjgt dieses aber nicht weitere

Schutzgebiete sind nicht betroffen

DerE ingr i f fdurchdasgep lan teSondergeb ie tWi rddurchdaSPf lanzgebotau fgewer te t 'DerE ingr i f f indas
Schutzgut 

'Pflanzen und Tiere' ist aufgewertet Dem gegenüber steht der Eingriff in das Schutzgut
'Landsihaftsbiid', der aufgrund der guten Aufi.^./ertung des Schutzgutes 

'Pflanzen und Tiere'

-/,

DaSschutzgut .Boden ' i s tdurchd ieP|anungn ich tbe t ro f fen , |ed ig l i chdasSchutzgut 'K l ima. is t
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1  3 . 9  M o n i t o r i n g
Gemäß $ 4c BauGB übeMachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund derDurchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nätäirig" Äu"iriitrng"nfrühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. zielrichtung desl\4onitorings ist es, insbesondere die unvorhergesehenen umwertauswirkungen nachhartig"zu ",f;;;.- 

-

Für die Bebauungsplanung Sondergebiet 'Solar' sind durch ein geeignetes Monitorringverfahren dieumweltäuswirkungen, die bei der Planaufstellung lediglich prognostiziert werdän konnten, nach äer Umsetzungnachzuweisen.

13.9.1 Inhalte des Monitorings
Nachzuweisen ist:

' ob die angewandte Prüfmethode, die.auf der Basis der Biotopbewertung als Indikator für alle schutzgebieteerngesetzt wurde, für das plangebiet die richtige Bewertung lieferte.. ob die Wertfaktoren der Biotopbewertung auch langfristig v-ertretbar sind.' ob die versiegelung des gesamten prangebietes eÄtsprdchend der prognosen eingeharten wurden.' ob es weitere umweltbelastungen gab, die von der Natur der sacÄe nicht "iärt"i uoi6"ig"""gt *"ro"nkönnen - wie etwa ein erhöhtes verkehrsaufkommen aufgrund der Ansiedelung "in"i puorirrÄ"rnJäötun.

13.9.2 Monitoring - Zeitptan
wie das Monitoring funktioniert, arso wann und in wercher weise die stadt ihre prognose der
umweltauswirkungen übeMacht, bestimmt der foigende zeitplan. Dazu wird im vorliegenden Umweltbericht erneBeschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überurachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung qer
Bauleitpläne auf die Umwelt aufgenommen:

$

Term in

Vor Beginn der Erschtießungsmaänahmlü

Nach vollständiger Erschließung

fl/

) Neub€wertung der Umweltbelange nach Einstellung der neuen Erkenntnisse-7 trv . tsesttmmung neuer Ausgleichsflächen
-> Vorlage im Gemeinderat und dem Landratsamt

Monitoringaufgabe

Sind die versiegelten Flachen grOßer geworGn?
Wurden Anpflanzungen entsprechend der
Bebauungsplanung berücksichtigt?

Wurden eventuell notwenOife
Ausgleichsmaßnahmen entsprechend der Bä-
bauungsplanung umgesetzt?
Wurden alle die Anpflanzungen mit den
aufgeführten einheimischen Gehölzen
umgesetzt?
Wie hoch ist der Versiegelungsgrad insgesamt,
stjmmt dies mit der Prognose überein?

ffi,"-f,};
-L,
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1 4  A b w ä g u n g
Bei derAbwägung der öffentlichen Belange'Nutzung der Solarenergie - als Queile erneuerbarer Energien'
gegenfiber den Eingriffen in die Natur entspricht die Stadt Creglingen ebenfalls den Belangen von Natur und
Landschaft.

Durch die Anlage von Grünflächen, sowie der lückigen Randeingri]nung im Plangebiet ist ein ausgeglichener
Naturhaushalt gegenuber dem zustand vor dem Eingriff zu eMarten. Der Eingriff in das schutzgut'Landschaftsbild' 

konnte im Schutzgut 'Pflanzen und Tiere' ausgeglichen werden.

Die. Kompensationsbilanz zeigt dass der Naturhaushalt in der Gesamtschau weder erheblich noch nachhaltjg
beeinträchtigt wird. Die Gemeinde hat sich im vorfeld ihrer planungsentscheidung mit der übenrachung
(Monitoring) befasst und hinreichende Kontrollmechanismen vorgesehen

Aus den genannten Gründen kommt die Stadt Creglingen zu dem
Sondergebiet 'Solar' den Belangen des Naturchutze! und der
Abwägung ausreichend Rechnung trägt.

Ergebnis, dass der Bebauungsplan
Landschaftspflege im Rahmen der

Creglingen, den

-15
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